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AeKimntmachuvg
tiber Die Regelung des Verkehrs mit Gerste.

Vom 9. März 1915.
Der Bundesrat hat aus Grund des 8 3 des

Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
-u wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. Aug.
1914 (R- G. Bl . S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

I . Beschlagnahme.
8 1. Mit dem Beginne oes 12. März 1915

lind die im Reime voryandenen Vorräte an Gerfte
sür das Reich, vertreten durch die Zentratstette
zur Beichasfnng der Heeresverpslegung m Berlin
oeichlagimhmt. .Als Gerste im Sinne die,er Ber-
vronung gru null) geichrotene, gequei,cyre over
ivnst zerkietnerre Gerne.

8 i ;. Von der Beimlag nähme werden Nicht be-
lrvlte »r : . , ,

a; Vorräte , die im Etgenlume oes Reiches,
eines Bundesstaats ooer Et ;atz-Lotyringens , insbe-
,andere un rsigenlum eines Mittiariistus ooer
oer Älarmeverwaltung , oder im mgentume des
nommunalverbandes nehen. in dessen Bezirke ,ie
stry veiinden;

d) Vorräte , die im Eigenlunte der Zenrral-
EintaufS --Ge,ellschaft m. b. H. in Berlin stehen;

c) Vorräte , die zehn Doppelzentner nicht pver-
steigen.

8 ö.  An den beschlagnahmten Vorräten dürfen
Veränderungen nicht vorgenommen werden, und
rechtSgejchäsiliche Verfügungen über sie sind Nichtig,
soweit mchl in den 88 4, i 'i  etwas anderes
bestimmt ist. Den rechtsgeschäftlichen Bersügun-
gen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er¬
folgen. ,

8 4. Die Besitzer von beschlagnahmten Vor¬
räten sind berechtigt und verpflichtet, die Sur
Erhaltung der Vorräte erforderlichen Handlun-
gen vorzunehmen.

Zulässig sind Verkäufe an die Heeresverwaltun¬
gen, die Marineverwaltung und die Zentralstelle
zur Beschaffung her Heeresverpflegung sowie alle
Veränderungen und Verfügungen , die mit Zustim¬
mung der Zentralstelle erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme dürfen
a.) Halter von Zuchttieren und Pferden sowie

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe ihre
Vorräte zum Füttern in der eigenen Wirtschaft
verwenden;

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe aus
ihren Vorräten das zur Frühjahrsbestellung er¬
forderliche Saatgut zur Saat verwenden;

- G Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe und
•Händler für Saatzwecke Saatgerste liefern , welche

imchweislich aus landw. Betrieben stammt, die sich
tn den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe
von Saatgerste befaßt haben ; andere Saatgerste

nur mit ' Genehmigung der zuständigen Be-,
borde^für Saatzwecke geliefert werden;

Unternehmer landwirtschaftlicher und gewerb¬
licher Bettiebe ihre Vorräte zur Herstellung von
Nahrungsmitteln , insbesondere Mehl , Graupen,
rr, f^ xlraki, zur Herstellung von Gersten- und
wiatzmffee und von Bier sowie zur Herstellung
von Grümnalz für Branntweinbrennerei ulid Preß --
yefefabrikation verarbeiten ; im übrigen ist die
Malzberettung nicht zulässig; Bierbrauereien dür-
L n ^15 und dann vierteljährlich aus
ipren Vorräten nur soviel Gerste verarbeiten , wie

och erforderlich ist, um die nach der Bekannt-
„ ochung, betreffend Einschränkung der Malzver-

Bierbrauereien , vom 15. Februar
1915 (R . G. Bl . S . 97) für sie festgesetzten
wratzmengen zur Bierbereitung herzustellen.

JL x ®4e Wirkungen der Beschlagnahme en-
4 s.„ n . m ' t 5er Enteignung oder mit den nach 8

zugelassenen Veräußerungen oder Verwendungen.
. 8 o. lieber Streitigkeiten , die sich aus der

Anwendung der 88 1 bis 5 ergeben, entscheidet
die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

> 8 7. Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte
beiseite schafft, beschädigt oder zerstört , verarbeitet
oder sonst verbraucht , verkauft, kauft oder ein
anderes Äeräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über
fte abschließt, wird mit Gefängnis bis zu einem
Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft.

i Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung
der Vorräte erforderlichen Handlungen pflicht¬
widrig unterläßt , oder wer als Saatgerste erwor-

, bene Gerste zu anderen Zwecken verwendet.
11. A n z e i g e p f l i ch t.

i 8 8. Wer mehr ars zehn Doppelzentner Gerste
; oder mehr als euren Doppeizenrner Mengtorn

aus Gerste und Hafer mit dem Beginne des 12.
März i.915 in Gewahr,am hat, ifr verpflichtet,
die Vorräte und ihre Eigentümer der zuständigen
Behörde anzuzeigen , in oeren Bezirke die Vor -,
rare lagern . Die Anzeige über Vorräte , die fich
zu die, er Zeit auf wem Transporte beftnden, ist
unverzüglich nach dem Empfang von dem Emp¬
fänger zu erstatten.

Vorräte , die zum Füttern , als Saatgut oder
Saatgerfte oder zur Veraroeuung (8 4 Abs. ,3 a
vis ü ! beansprucht werden, sind re besonders an-,
zugeben.

8 9. Die Anzeigen sind der zuständigen Be-!
höroe bis zum 2o. März 1915 zu erstatten und
von ihr bis zum 28. März 191o dem Kommu-
nalvervaiche weiterzugeben.

8 10. Unternehmer gewerblicher Betriebe , die
von der Befugnis des 8 4 Abs . 3d Gebrauch
machen, haben bis zum Fünften ftden Monats
üver dte im abgelaufenen Monat eingetretenen
Veränderungen ihrer Vorräte der Zentralstelle zur
Beschaffung der Heeresverpslegung Anzeige zu
statten.

8 11. Die zuständige Behörde ist berechtigt,
zur Nachprüfung der Angaben die Vorrats - und
Betriebsräume des Anzeigepflichtigen zu unter¬
suchen und seine Bücher prüfen zu 'lassen.

8 12. Wer die Anzeigen nicht in der ge¬
setzten Frist erstattet oder wer wissentlich unrich-
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe vis eintausendsünfhundert Mark bestraft.

Gibt ein Anzeigepflichtiger bei Erstattung der
Anzeige Vorräte an , die er bei der Ausnahme
der Vorräte am 1. Dezember 1914 verschwiegen
hat , so bleibt er von der durch das Verschweigen
verwirkten Strafe frei.

8 13. Jeder Kommunalverband hat bis zum
3. April 1915 der Landeszentralbehörde und der
Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpfle -,
gung ie eine Nachweisung, getrennt für Gerste
unv für Mengtorn aus Gerste und Hafer , einzu¬
reichen über;

aj 'die Vorräte, die nach den Anzeigen mit
Beginn des 12. März 1915 in seinem Bezirke
vorhanden waren;

b) die Vorräte , die hiervon im Eigentume des
Reiches, eines Bundesstaates oder Elfäß -Lothrin-
gens , insbesondere im Eigentum eines Mililär-
fiskus oder der Märineverwaltung oder der Zeu-
tral - Einkaufsgesellschast m. b. H. standen;

c) Die Vorräte , die hiervon in seinem Eigen¬
tume standen und sich in seinem Bezirke befanden;

ck) die Vorräte , die zum Füttern beansprucht
werden;

I e)  die Vorräte, die in seinem Bezirke als Saat¬
gut beansprucht werden;

f) die Saatgerste , die nach 8 14 Abs. 2 c von
Der Enteignung auszunehmen ist;

g ) tue Vorräte , die nach 8 14 Abs. 2 a von
der Enteignung auszunehmen sind;

h) die Vorräte , die für die Enteignung übrig
bleiben.

„ ia «v m Enteignung.
8 14. Das Eigentum an den beschlagnahmten

Vorraren geht vorbehaltlich der Vorfchriften im
Ab,, 2 dura - Anordnung der zuständigen Behörde

Aich - vertreten durch die Zentralstelle
zur Be,chaffung der Heeresverpslegung, über. Be¬
antragt die Zentralstelle die Uebereignung an eine
andere Person, so ist das Eigentum auf diese
zu übertragen; fte ist in der Anordnung zu be¬zeichnen.

Bon der Enteignung sind auszunehmen:
. a)  der Haltern von Zuchttieren und Pferden
Ivwie bei Unternehmern landwirtschastlicher Be¬
triebe die zum Füttern in der eigenen Wirt¬
schaft erforderlichen Vorräte;

b) bei Unternehmern landwirtschaftlicher Be¬
triebe das zur Frühjahrsbestellung erforderliche
«aatgur;

oft Saatgerste, die nachweislich aus landwirt-
Ichaftttchen Betrieben stammt, die sich in oen letz¬
ten zwei Jahren mft dem Verkaufe von Saab,
gerste befaßt haben;

d) bei Unternehmern landwirtschaftlicher und ge¬
werblicher Betriebe, die zur Herstellung von
Nahrungsmitteln , insbesondere Mehl, Graupen,
Malzextrakt, zur Herstellung von Gersten-, und
Matzkaffee, von Bier oder von Grünmalz für
Branntweinbrennerei und Preßhefefabrikation de-
stimmten Vorräte, bei Bierbrauereien nur diejeni¬
gen Vorräte, welche noch erforderlich sind, um
die nach der Bekanntmachung, betreffend Eyifchrän-
kung der Malzverwendung in den Bierbrauereien,
vom 15. Februar 1915 (R. G. Bl . S . 97) für
sie bis zum 30. September 1915 festgesetzten
Malzmengen zur Bierbereitung herzustellen.

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß das Saatgut aufbewahrt und zur
Frühsährsbestellung wirklich verwendet wird.

8 15. Die Anordnung, durch die enteignet
wird, kann an oen emzetnen Besitzer ooer an
alle Besitzer des Bezirkes oder eines Testes des
Bezirkes gerichtet werden; im ersteren Falle geht
das Eigentum über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit .Ablau,
des Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes,
in dem oie Anordnung amtlich veröffentlicht wird.

8 16. Der Uebernahmepreis wird unter Be¬
rücksichtigung des Höchstpreises sowie der Güte
und Verwerlbarkest der Vorräte von der höheren
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Sachver¬
ständigen endgültig festgesetzt.

Werst der Besitzer nach, daß er zulässiger¬
weise Vorräte zu einem höheren Preise als dem
Höchstpreis erworben hat. so ist statt des Höchst¬
preises der Einstandspreis zu berücksichtigen.

Soweit anzeigepflichttge Vorräte nicht angezergt
sind, wird für sie- kein Preis gezahlt. In be¬
sonderen Fällen kann oie höhere Verwaltungs¬
behörde Ausnahmen zulassen.
.8 17- Der Besitzer der enteigneten Vorräte
ist verpflichtet, sie zu verwahren und pfleglich
zu behandeln, bis der Erwerber sie in seinen
Gewahrsam übernimmt. Dem Besitzer ist hierfür
eine angemessene Vergütung zu gewähren, die von
der höheren Verwaltungsbehörde endgültig fesh.
gesetzt wird.

8 18. Bezieht sich die Anordnung auf Er¬
zeugnisse eines Grundstücks, so werden diese von
der Haftung für Hypotheken, Grundschulden und
Rentenschulden frei, soweit sie nicht vor dem 12.
März 1915 zugunsten des Gläubigers in Beschlag
genommen worden sind.

8 19. Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem
, Enteignungsverfahren ergeben, entscheidet eud-
j gültig die höhere Verwaltungsbehörde.
° § 20. Wer die ihm als Saatgut zur Früh-
, jahrsbestellung belassene Gerste ohne Genehmigung
j der zuständigen Behörde zu anderen Zwecken ver¬

wendet, oder wer der Verpflichtung des 8 17,



enteignet«: Vorräte zu bewahren und Pfleglich zu
behattdeln, zuwiderhandelt, wird mrt Gesangms
bis zu eiuem Jahre oder Geldstrafe vrs zu zehn-
raufeno Atark bestraft.

i v . S o nü er v orf chr ift en
rät unau » aeorojuzene Gerst  e.

8 2i>- Der uuausgedrvia-ener Geeste xrurecten
jich Le,chlag>mhme ui.o Gniergnung auch uuj oen

^7u dem Äusdreschen wird das Stroh von
der Befa-Iagnaprne frei. Wrrv erst naai der Ent¬
eignung au ĝibroschen, >o sällt oas Eigentum um
Srr »d an den orsherrgen Eigentümer zuruck, !v-
datü die Gerste ausgeorojcheu ist.

z 22 , Der Befrper ist durch die Beschlag-
nähme oder me ENieignmig mchl geyinderr, tue
Gerste auszudrefchen.

§ 28. Die zuständige Behörde kann auf An-
iras desjenigen, zu desteu Gunsten vejmlagnahnil
ooer enteiguel ist, ueitunmen, daß oie Gerzie von
dem Besitzer mit oen Mitteln >eines laiwwrrr--
iwaftlstheii Betriebs dinneic einer zu be,tt>nmen-
den Srrst auSgedroichen wird. Kommt der Ber-
urlichtere dem Bertangen nicht nach, >o tann die
zuständige Behörde das Ausoreschen aus besten
Kosten durch euren Dritten vornehmen lasten. er
Berpflicurete hat die Vornahme in feinen Wiri-i
jchaftSräumen und mit den Mitteln seines Be¬
triebs zu gestatten.

8 24. Der ilebernahmepreis ist gemäß 8 1b
festzuseben» nachdem die Gerste auSgeorofcheni |t.

g 2a lieber Streitigkeiten, die sich aus der
Anweiwung der 88  21 bis 24 ergeben, ent-
scheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde.

». Verteilung.
8 26 . Die Zentral,reue zur Beschaffung der

Leeresverpftegung hat vte Aufgabe, jur me Ver--
reuung der uer,ugvaren Gersteoorrme uver oas
stierch ,nr oie Feu ois zur liachiieu Ernte unter
Murvirlung ihres Beirats zu >orgen.

8 2t. Die Ventratsteue zur Beia-afsung der
Heeresverpfiegung darf Gerste nur au o>ePeeres-
Verwaltungen, oie Marinevernmuung, Kommunat-
dervchidc ooer an ore 00m Reichskanzler zu-,
ortasteneu Steilen abgeben.

8 2«. Die ztommunulverbände verteilen die
ihnen überwiesenen Vorräte tu ihreic Bezirken
unier Berüüirchtigung der wictschafliichen Ber-

^Dte ^ andeszentralbehördeu können nähere Bor-
fchristen über die « erteirung erlassen.

8 28. Dre Kommurmlveröäitoe ooer die vom
Rerchstunzler zngem,,eneu Stetten tömren ihren
lAbnehmeril für Lveiierverkänie bestimmte Beorn-
gungen 'und greise oorsipreiden. . . .

8 80 . Ueber Srreuigkeiren, oie bei der Ver-,
tetüm« .. .iS 8 28 , 29). entstehen, entscheidet die
Höhere Bermalruugsvehöroe endgültig.

8 31 . Wer den Verpfliastungen"züwlderhan-
delt, die ihm nach 8 29 aufer.egl sind, wird
nrit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark be¬
straft.

VI. AuSlandifche  G e r st e.
8 32 . Die Vorschriften dieser Verordnung be¬

ziehen sich sticht aus Gerste, die nach dem rl2.
Mnrz 1915 aus dem Ausland eulgesührt wird.

Vll . AuSfuhrungSbestiMiiiungen.
8 33 . Die La>cheSzenlralbeyöroen erlassen die

erforderlichen Ausführungsbestimmüngen.
8 34 Wer den von oen VauoeszemralveHor¬

den erlassenen AuSführungSbestunmuiigenzmvloer-
handelt, >viro mit Gefängnis bis zu sechs Mo-f
nuten oder mit Geldstrafe bis zu süujzehnhundert
Mark bestraft.

8 35 . Die Landcszentralbehordenbestimmen,
n>er als Gemeiudeoorstanb, als Konununalverband,

guftfutötgt Äehorde uub als höhere Verwalt
tungöbehörde im Sinne dieser Verordnung an-
zusetzen ist. .

VIII.  Schlußbestlmm ungen.
8 36 . Diese Verordnung tritt mit dem Vage

der Verkündung in Kraft. Der Reichskanzler be¬
stimmt^den Zeitpunkt deS Außerkrafttretens.

Berlin, den 9. März 1915.
Her Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

kekLnnimacvung
-elresiend Korratserhrbang und Aestands-
meldvug «brr Wolfram, tzyrom, Wolyödän,

Wanadmm »nd Mangan
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, das; jede Ueber-
tretung ŵorunter auch verspätete oder »nvollstäiidige Mel¬

dung fällt), sowie jedes Anreizen zur Uebcrtretung der er¬
lassenen Borschrift, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach8 9 Bister „b‘"
dez „Gesetzes über den Bctagerungsznstand vom 4. Juni
1851 " (oöet Artikel4 Zister2 des „BayerischenGesetzes
über den Kriegszustandvom 5. November Ist>2") mit
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft wird

8 1.
von der Verfügung betroffene

Eegenltäncie.
a) Meldepftichtig sind vom festgesetzten Meldetag ab bis

auf Weiterer sämtliche Vorräte der nachstehend ausgesührten
Klaffen in festem undz flüssigem Zustande(einerlei, ob
Borräte einer, mehrerer oder sämtlicher Klaffen vorhanden
sind), mit Ausnahm - der ln 8 5 aufgeführten

«taffê 23. ' Wolftam-Metall ausgefchloffen Drähte mit
einem Durchmesser von weniger als 6,5mm.

MHr 24. Wolfram-Elfen (Ferrowolfram.,

Klaffe 25. Wolfram-Stahl von 2 bis unter 10°/» Wolf¬
ramgehalt, unverarbeitet, vorgearbeitetund
in Fertigfadrikaten, sowie Abfälle und Alt-
materiat , ausgenommen find bei B e r-
b r a u cher n die Fertigfabrikate, welche sich
in Gebrauch befinden oder schon in Gebrauch
waren undsvder für BerbrauchSersatz auf
Lager gehalten werden, insbesondere fertige
Werkzeuge(nicht Werkzeugstä h l e), Kugel¬
lager, Ätagnete usw.

Klasse 26. Wolsrain-Stayt von 10"/» und mehr Wolfram¬
gehalt, insbesondereWerkzeugstühle, unver¬
arbeitet, vorgearbeitet und jn Fertigsabrikaten,
sowie Abfälle und Altmaterial; ausgenommen
send bei Verbrauchern  die Fertig-
sabritate, weiche sich in Gebrauch befinden,
oder schon in Gebrauch waren und/odcr für
BerbrauchSersatz auf Lager gehalten werden,
insbesondere fertige Werkzeuge(nicht Werk¬
zeugst äh t e), Kugellager, Magnete usw

Klasse 27. Wolfram in Erzen, in Schlacken, in Neben-
und Zwischenprodukten, soweit nicht unter
Klaffe 2ö—2o fallend.

Klasse 28. Chroni als Atetall und Ferrochrom.
itlasse 23. Ehrom-Staht mit niindeflenS 6,5"/» Chrom¬

gehalt, unverarbeitet, vorgearbeitet und in
öertigfadrikateri, sowie Abfälle und Alt¬
material; ausgenommen sind bei V e r-
b r a u cher n die Fertigfabrikate, ioelche sich
ln Gebrauch befinden, ooer schon in Gebrauch
waren und,oder für VerbrauchScrsatz auf
Lager gehalten werden, insbesondere fertige
Werkzeuge(nicht Werkzeugstä hI e-, Kugel¬
lager, Btagnete usw.

Klaffe 36. Chrom in Chromjatzen.
Klasse 31. Chrom in Erzen, in Schlacken, in Neben- und

Zwrfchenprooutten, soweit nicht unter Klaffe
28 - 36 fallend.

Klaffe 32. Molybdän als Metall.
Klaffe3». Molybdän in Legierungen, unverarbeitet, vor-

gearbellet und ut Fertigfabrikaten, sowie Ab-
fäue unb Altmaterial; ausgenoiiimeil finb
b e l B e r b r a u cher n die Ferligfabritate,
welche sich in Gebrauch befinden, ooer schon
m Gebrauch waren und,oder für Verbraucys-
ersatz auf Lager gehalten werden, insbesondere
fertige Werkzeuge(nicht Werkzeugftä h l e),
Kugellager. Magnete u,w.

Klaffe 84. Molybdän m Erzen, in Schlacken, in Neben-
und Zwischenprodukten, soweit nicht unter
32 und ou fallend

Klasse 35. Vanadium als Metall.
Klape 36. Vanadium tu Legierungen, unverarbeitet, vor-

gearbeitet und m Fertigfavrikaten, sowie Ab¬
fälle und Altmaterial; ausgenommen sind
bei Verbrauchern  die Fertigfabrikate,
welche sichm Gebrauch befinden, ooer schon
in Gebrauch waren uno ober für Verbrauchs-
crsatz auf Lager gehalten werden, lnsdeson-
dere ferttge Werkzeuge(n >cht Werkzeug¬
stä h l e, Kugellager, Magnete usw.

Klaffe 37. Vanadium in errzen, ,n Schlacken», >n Neben-
ulio Zwischenprodukten, soivelt nicht unter
Klasse 33 und 36 fallend.

Klasse 38. Mangan als Metall und Manganeijen(Ferro-
magan) mit ,0',» und mehr Maiigangeyatt

Klaffe 39. Mangan als Manganeijen (Ferromangan)
unier 76'/» Mangangeyalt.

Klaffe 46. Mangan in Eisen- und Siayllegierungen mit
mindestens 2Mangangeyalt,  unverar¬
beitet, vvrgearbeitet»nd ui Fertigfabrikateil,
sowie Äbsüue und Altmaterial; ausgenommen
be > Verbrauche  r » die Fertigfadrlkatc,
welche sich in Gebrauch befinden, ooer schon
in Gebrauch waren undsvder für BerbrauchS-
erjatz aus Lager gehalten werde», insbesondere
fertige Werkzeuge (111 cht Werkzeugsta h t e),
uno Maschinenteile.

Klasse 4L Mangan ut Erzen.
O) Bei zusammengesetztenMetallen (Legierungen) chemi¬

schen Verblndungen und Erzen ist sowohl da»Gesamtgewicht,
wir der Gcwichlsanterl deS^ auptmelallS der betreffenden
Klaffe zu melden. Bauptmctalle sind für Klasse 2o—21
Wolfram; für Klasse2s —3» Ehrom; für Klaffe 32—34
Molydvan; für Klasse 35—37 Banadium; für Klaffe
3o—scl. Mangan.

Sind mehrere der anzumeldenden Metalle in einer Le¬
gierung vorbanden, jo ist unter demseiilgen tzauptmetall
anzuiiicidcn, das den höchsten Prozentsatz aufweisr

c)  Verbrauchern, welche den Gehalt au î auptmetall in
den anzumeldenoeii Werkzeugen und Werkzeugslähten der
Klaffen 25, 28, 29, 33, 3b und 46 nicht ermitteln können,
ist gestattet, unter Nennung des Verwendungszweckesz. V.
Schiiellarbeitsstahl, Magnctstahl, Kugellagerstayi usw., diese
Posieu nach Werttlaffen anzumelden und zwar
Wertkiaffe a)  bis 156 Mt.,

„ b) über 156 Mk. bis 300 Ml.
„ c über 36o Mk

für uO kg Stahl.
8 2.

von der Verfügung betroffene Perfonen,
beleiUaiaften ulw.

Von dieser Verfügung betroffen werden:
aj alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren

Betrieben die in 8 l aufgeführten Gegenstände er¬
zeugt und/oder verarbeitet und/odcr verbraucht
werden, soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahr¬
sam unb/oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

b) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstände
aus Anlaß ihres Handelsbetriebesoder sonst deS
Erwerps wegen in Gewahrsam haben, soweit die
Vorräte sich in ihrem Gewahrsam und/oder bei
ihnen unter Zollaufsicht befinde» ;

c)  alle Kommune», öffentlich rechtliche Körperschaften
und Verbände, in deren Betrieben solche Gegen¬

stände erzeugt und/oder verarbeitet und/oder verbrauchtV
werden, oder die solche Gegenstände in Gewahrsam!
haben, soweit die Vorräte sich in ihrem Gewahrsamj
und/ober bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;

ä) alle Empfänger (in dem unter a, b und,c bezeich- 1
neten Umfang) solcher Gegenstände nach Empfang:
üerfetben, falls die Gegenstände sich am MeldetagkV
auf dem Berfandt befinden und nicht der einem deri
unter a, b und c aufgeführten Unternehmer, Per- 1
sonen usw. in Gewahrsam und/oder unter Zollauj-z
ficht gehalten werden.

Vorräte, die in fremden speichern, Lagerräumen und an- |
deren Aufbewahrungsräumen lagern, sind, falls der Ver- j
fügungSberechtigle feine Vorräte nicht unter eigenem Ver- J
schtuß hält, von den Inhaber» der betreffeckden Aufbewah. \
rungSräume zu melden. 1

Sind in dem Bezirk der Unterzeichneten verfügenden Be- j
Hörde Zweigstellen vorhanden zZweigsabriken, Filialen,!
Zweigbüros und dergl.), so ist die Hauptstelle zur Meldung|
auch für diese Zweigstellen verpfiichtet. Die außerhalb des
genannten Bezirks, (in welchem sich die Hauptstelle befindet)>
ansässigen Zweigstellen werden einzeln betroffen.

8 3.
Umfang der Meldung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vor- 1
ratsmengen noch die Angabe, wem die fremden Vorräte|
gehören, welche sich im Gewahrsam des Auskunftpflichtigcn\
befinden. fl

§ 4.
Inkrafttreten der Verfügung.

Für die Meldepflicht ist der am 16. März I9i5 (Melde- ;
tag), mittags 12 Uhr, bestehende tatsächt che Zustand maß- ;
gebend.

Für die in 8 2 Absatzd bezeichneten Gegenstände tritt
die Äleldepflicht erst mit dem Empfang oder der Einlager- -
ung der Waren m Kraft.

Sofern Die in 8 3 aufgeführten Mindestvorräte(am 16.
März 1915 nicht erreicht find, tritt die Meldepflicht andern >
Tage in Kraft, an welchem diese Btindestvorräte überschritten
werden.

8 s.
/tusnaftmen.

Ausgenommen von dieser Verfügung sind solche in 8 2
gekennzeichnetenPersonen, Gesellschafteil usw., deren Vor- /
rate (einschließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen) nicht
überschreiten

in Klaffe 23, 28, 32, 35 je 10 kg.
„ „ 24, 33, 36, „ 20 „ . 1

„ 26, 27, 30, 31, 34. 37, 38, 39 „ 150 „
„ „ 26, 29, 46, 41 „ 300 I

8 6.
lUeldebeftimmungen.

Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen grüne»
Meldescheine für Vtetalle zu erfolgen, für die Vordrucke in
den Pofianstallen 1 und 2. Klaffe erhältlich sind; die Be¬
stände find nach de» vorgedruckte» Klaffen getrennt anzu¬
geben; in denjenigen Füllen, in welcheng naue Werte nicht
ermittelt werden tonnen (z B. der Reingehcklt von Erzen),!
sind Schätzungswerte ernzutragen, sofern nicht die Bestim- ^
mug 8 i e zntriffi I

Wettere Mitteilungen irgend weicher Art darf die Mel- :
düng nicht enthalten.

Die Ätetdezeltet sind an die Aietall-Atelbestelle der Kriegs-
Rohstosf-Abteiiung des Königlichen Kriegsministeriums,
Berit» W 66, Maucrstraße 03 - 6j (Fernsprecher Amt
Zentrum, 11569) vorschriftsmäßig auSgcfüllt bis zum 3i . :
März ivlö einschließlich einzurcichen.

An diese Stelle sind auch alle Anfragen, zu richten, welche
die vorliegende Verfügung betreffen.

Die Beständel>nd in gleicher Weise sorttausend alle drei
Monate (erstmalig wieder am 1. ffuli) aufzugeben unter
Ecnhaitung ver Einreichungsfrist bis zum lo . des betreffen¬
den Monats.

Mainz, 15 März 1915.
Der 'vouverneur der Festung Mainz

gez. v. Bll-kciig
General der Artillerie.

Die gleiche Anordnung ist von dem stellv. Generalkom¬
mando des 18. Armeekorps erlaffe».

Bekanntmachung.
L. 1888 . Der Deutsche Vcnvaltungsrat für

belgische Glfenbahnen in Brüssel yar angeorbnel,
zum Besuch kranker oder verwundeter Krieger so¬
wie zur Beerdigung verstorbener Krieger die
Fahrpreise aus oen lm Militärbetrieb besinülichen
Eisenbahnen für Erwachsene — Kinder unter 15
Fahren 1 ind ausgeschlossen — auf Oie Hälfte und
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zwar aus 5 EtS. in der 2. und 2Vs Cts . in
der 3. Wagenklaffe für 1 km. zu crmästigen.

Rüdesheim, den 11. März 1915.

>iei
lon
ttn

Der Königliche Landrat. '

Bekanntmachung.
V. 1889 . Der Vertrieb von Wohlfahrtspost¬

wertzeichen aller feindlichen Staaten wird Hier¬
mit unter Hinweis auf '88  89 , 25? ff. Str.
G. B . ällgemein verboten,

l Rüdesheim, den 11. März 1915.
Der Königliche Lanbrat, 1

Wa g ner.
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Bermischte Nachrichten.
;K HtüdeShcim, 13. März. Unter Bezugnahme

auf den im amtlichen Teil unseres Blattes v. 13-
März veröffentlichen Erlaß des Bundesrats, betr.
Schweinezählung, giebt der Magistrat noch

Id!

»!,



geiidks bekannt : Am Montag den 15 . d? . MtS.
findet eine Schweinezählung statt . Die Besitzer
von Schweinen werden aufgefordert , den mit der
Zählung betrauten Beamten möglichst schnell die
erforderlichen Angaben über Zahl , Geschlecht und
Alter der Schweine zu machen . Wer bei der
Zählung übergangen wird , wolle dies am 16.
März ds . I . bis spätestens 12 Uhr Mittags im
Rathause Zimmer 3 melden . Es wird darauf
aufmerksam gemacht , daß nach § 4 der Verord¬
nung vom 4 . März 1915 bestraft wird , wer vor¬
sätzlich eine Anzeige , zu der er auf Grund dieser
Verordnung aufgefordert wird , nicht erstattet oder

urtrirhiinp nhpr itntinfTfMtihm .» S)T™ M
X>eiUUmuuy uufycfut .ucii muji tijiuiltl uuei

wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht ; auch können Schweine , deren Vorhandensein
verschwiegen wird für dem Staate verfallen er¬
klärt werden . — Ferner giebt das Bürgermeister¬
amt bekannt : Die Verzeichnisse des in hiesiger Ge¬
meinde gehaltenen Viehes , für welches nach dem
Viehseuchengesetze die Abgabepflicht besteht , liegen
vom 13 . bis einschl . 27 . März d: Js . auf dem
Rathaus - zur Einsicht offen . In diesen Verzeich¬
nissen sind die von jedem Tierbesitzer zu entrich-

I Lenden Beiträge angegeben . Etwaige Anträge
auf Berichtigung der Verzeichnisse sind spätestens
bis zum 27 . März d. Js . anzubringen.

= Nüdesheun , 15 . März . Im Laufe dieser
Woche werden voraussichtlich Lpeisekartoffeln (keine
Saatkartoffeln ) für die Stadt Rüdesheim eintrcffen,
welche vorläufig in Mengen bis zu 1 Zentner nur
an die hie sige Bevöl kerun  g gegen Barzahl¬
ung abgegeben werden . Wenn möglich sollen «uch
weitergehende Wünsche Berücksichtigung finden.
Die Bevölkerung wird gebeten , ihren etwaigen Be¬
darf bei Frau Wilhelm Barth Kolonialwaren u
Landesproduktenhandlung , Weberstr . No . 1 ( Fern
ruf 146 ) baldigst anzumelden.

0 Geisenheim . 15. März . Die am gestrigen
Sonntag im „Kath . Vereinshaus " stattgefundene
ordentliche Hauptversammlung der Spar - und Leih¬
kaffe e. G . m . b. H . war recht gut besucht und
nahm einen glatten Verlauf . Der Vorsitzende des
Auffichtsrate «. Herr Bergwerksdirektor Buchholz
begrüßte die Genossen und gedachte in ehrendem
Nachruf des im Laufe des Berichtsjahres verstor-
deum Vorstandsmitgliedes Joh . Maurer . Dem
hierauf von Herrn Direktor Hertin in ebenso aus¬
führlicher wie gemeinverständlicher Weise erstatteten
tzieschäftsbericht über das 43 . Geschäftsjahr der
Spar - und Leihkasse entnehmen wir gern , daß der
geschäftliche Verlauf im verflossenen Jahre trotz
des Krieges ein überaus guter und zufrieden-

Kf " ? w, aettU9 . d -r Gesamtumsatz
1 713552 Mk . gegen das Vor , chr mehr 3089590

Ux Mk. und der erzielte Reingewinn ist um 3013
Drei auf 20 230 Mk . gestiegen . Dabei hat die
ttet ^ har- und Leihkasse ihren Schuldnern die ein-
sen- s-räumten Kredire und Vorschüsse in voller Höbe

md zum gewiß billigen Zinsfüße von 5 °,» de-
asien, während andere Kceoitinstltute bald nach
Uegsausdruch ihre ' Zinssätz - bis 7 °/° erhöhten
sirücksichtigt man hierbei , oaß die Kasse alle ge-

-m- Ältlichen Vorgänge ihrer Mitglieder provisions-
m erledigt , so zeigt sich, daß die Spar - und

— -ihkaffe ihre Ausgabe als G -noff -nschaft und
iallsbank nach jeder Richtung erfüllt hat . Ebenso

lur ifieulich war der Umstand , daß die Kasse trotz
le ' ^ "" Vl' chen Lage des Geldmarktes stets allen
l v «ditansprüchen genügen konnte , indem sie aus
V-e chnbestand . Diskontwechsel , Wertpapiere und

Guthaben ca. 261000 Mk . jederzeit greifbare
* k Durch d,e kostenlose Vermittlung

mb Spar - und Leihkasse wurden aus die erste Krieas-
ll-'he rund 100 000 Mk .und auf die zweite bis heute
>°il über 50 000 Mk . gezeichnet , wobei die Kasse
m Spare,nlegern und ^ chuldscheingläubigern

— ch sofortige Rückzahlung ihrer Guthaben äußerst
— tg-genkam . Die Mitglrederzahl betrug vor

lhkesschluffe 688 ; sie ist dadurch etwas zurück¬
ost- MU ' - daß , um die Kassengeschäfte in genoffen-
zer- Mchem Sinne zu führen , umsatzlose Kontokor-
-tr . rcdite m festbefristete Vorschüsse umgewandelt

M mußten , was nur zur Gesundung bestehender
irlstände beiträgt . Bezüglich des erzielten Rein-

lmkincs beschloß die Generalversammlung 5V/o
'« nbe zu verteilen , dem Reservefonds 1011 Mk

sä  erweisen , auf Hausbaufonds 3000 Mk . auf
Mücklage 3000 Mk . zu Übertragen und 1292

auf neue Rechnung vorzutragen . Die Ver-
hme -rung der Dividend - rechtfertigt der Unistaud.
13 . die Stammanieile der Mitglieder von 300

betr. 500 Mk . erhöht , sodaß die 5 ' /. °/oige Divi-
F - i- Zerteilung von dem Reingewinn allein 11320

Mk . beansprucht . Mit Rücksicht auf die Zeitver.
hältniffe hat auch die Verba,idsleitung die Schaff¬
ung einer Kriegsreserve dringend empfohlen und
vorgeschlagen , die Dividende geringer zu bemessen
und nicht über 5 °/o hinauszugehen ; dieser Anreg¬
ung wurde von vielen , selbst größeren Genossen¬
schaften entsprochen . Durch die vorgenanntsten

^trägt nun das eigene Vermögen
332 773 Mk ., das fremde Geld 1076605 Mk.
mithin das gesamte Betriebskapital 1409378 M
Be , den erforderlichen Wahlen gingen die Herren
Lehrer K,lb als Kontrolleur . Joh Hefner , Franz
Holschier und Franz Jos . Weil als Aufsichtsrats-
mitglieder hervor . Schließlich sei noch erwähnt
daß der d. kannt gegebene Bericht des Verbandsre-
visors sich recht anerkennend über die gute Geschäsls-
fuhrung der Spar - und Leihkasse ausspricht was
der ebenso fleißigen wie umsichtigen Leitung zur
besonderen Ehre gereicht . Durch die Anschaffung
hiü Cw S Ui r \ UnÖ  diedessichern Panzerschrankes ist
die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpa-
Pieren , sowie die Vermietung von eisernen Schrank¬
fächern unter Selbstverschluß der Mieter als wei¬
terer Geschäftszweig eingefuhrt.

f. c Wiesbaden . 12 . März . Wegen Ueberschrei-
teus des festge,etzten Höchstpreises für Karlofsetn
stand heute die Ehefrau des Kaufmanns Otto
ill. von hier vor der Strafkammer . Der Maqi -i
strat der Stadt Wiesbaden hat den Höchstpreis
für Kartoffeln ans 8 Mark für den Doppelzentner
sestgesetz . Eine Kundin wollte gern , wenn die
Kartoffeln gut seien , 9 Mark dafür zahlen . Der
Erste Staatsanwalt meinte selbst , daß das Ver¬
gehen mehr aus Gefälligkeit als aus Gewinn-
sucht geschehen fei . jedoch müsse der Bnndesrats-
beschlutz hochgehatten werden ; - er beantragte

1.0 - ^ k. ,Geldstrafe oder 10 Tage Gefängnis.
Das Gericht imhm die Sache sehr milde und
erkannte aus fünf Mark Strafe

JnJ : 12- März . In der heutigen
Stadtverordneten,ltzung wurde beschlossen, den An-

,XaL  d ^ Üttats , für die zweite Kriegsanleihe
illion Mark zu zeichnen , zuzustimmen . Fer-

500  Mark für die Notleidenden in
Ru,si,ch - Volen bewilligt sowie 1375 Mark 13 Pfg.
zur Deckung eines Fehlbetrages bei der gewerb-
lrchen Fortbildungsschule.

k. L Warnung . „ Taschensilter " oder „ Feld -?
filter wtwden häufig als geeignete Gegenstände
zum Nachsenden an Heeresangehörige im Felde
angepriesen . Mit ihrer Hilfe kann sich angeblich
teder Soldat sein Trinkwasfer frei von Krankheits -,
erregern und sonstigen schädlichen Stoffen machen
Vor dem Ankauf solcher Filter muß jedoch ge¬
warnt werden , denn sie leisten nicht das , was
von ihnen gerühmt wird . Die Kleinfilter ver¬
mögen zwar trübes Wasser zu klären , sie sind
aber nicht imstande , krankmachende Bakterien
oder Stoffe , wie sie häufig im verschmutzten Was --
ser sich vorilnden , mit Sicherheit abzufangen . Ein
.Taschensilter kann die Gefährlichkeit unreinen
Trinkwasters höchstens etwas vermindern  sie
aber nicht beseitigen.  Ja , ein nicht pein¬
lich fauber gehaltenes Taschenfilter ist sogar im¬
stande , das Trinkwasser zu verschlechtern , weil
rn ihm Krankheitserreger weiter wuchern , sich
vermehren und das durchfließende Wasser infi-
^eren können . Taschensilter wiegen somit ihre
Be,ltzer m eine falsche Sicherheit und verführen
ste zu Leichtfertigkeit beim Wassertrinken Ab-
ge achtes Wasser ist solchem, das durch Taschen-
stlter gegangen ist , unbedingt vorzuziehen.

8 Spieiplau des Mainzer Städltheaters

für ™ " V ? ^ Punz von Ham¬
burg - Mutwoch , den 17 ; „Lohengrm ." D »n-

i9q £ 18,  Geschlossen . Freitag.
20 nwx „ Tannhäuser . " Samstag , den
20 . März : „ Die zärtlichen Verwandten . " Sonn¬
tag , den 21 . , nachmittags : „ Wie einst im Mai"
abends : „ Die Walküre ." '

In der Champagne flackerte an einzelnen Stellen
der Kampf wieder ans . Alle franELen Ä !,

f rc2 en mit  starken Verlusten für den
PntÄr 200  Md

6' 6il,l, " n in « • »* « *

flriegsfdbciuülofe - ®,,(r

schütze von Grodno zurück

msgkfn « . Oberste Heeresleitung.

® " 9«° 8 unsere Stellungen.
Bei Neuve -Chapelle fanden , abgesehen von ver¬

einzelten englischen Angriffen , die abaeschlaae»
wurden , nur Artilleriekämpfe statt . geschlagen

S ampa9ne  wiederholten die Franzosen
äst ich von Souain und nördlich Le Mesnil auch

^ " ^ i^ ' langriffe . Unter schweren Verlusten für
den rfreind brachen sämtliche Angriffe im Feuer
unserer Truppen zusammen 9 "

uation bic ßuft verpestet werden soll . Auch
slanzosi che In anterie -Explostoaeschgsse di, ZiZ

tzeslrlgen Kämpfen erneut festgestellt.

i ^ ^ " gsschauplatz:  Die Lageun Osten ist unverändert . ^

m t  Oberste Heeresleitung.
,Hauptquartier , 15. März.

westlicher Kriegsschauplatz:
Westende -Bad wurde gestern von 2 feindlichen
Kanonenbooten wirkungslos beschossen. ^

Ein Angriff auf eine von Franzosen besedte

fÜÄ ^ cn ma * t gute Fortschritte . ^
S:ellön 8 ti ffe nördlich Le MeSnil

(Champagne ) wurden unter schweren VerluNen für
o-n F - .nd zurückgeschlagen . ^

gekämpft ." WiXh m  tinielnen  Stellen noch

Oestlicher Kriegsschauplatz:  Die An-
russischen Gefangenen aus den Kämpfen

u^ dlich des Augustower Waldes hat sich a"
5400 erhöht . ' ^ 1

Nördlich und nordöstlich PraSinhsz ariffeu di,

« . « -n ml , p- „ -n » isftV „ V 1 ‘ !» “ ift
mtturn  unter schweren Verlusten für den Feind.

Südlich der Weichsel keine Veränderung.

Oberste Heeresleitung.

Neue Taten Otto Weddigeusf

Neueste Drahtnachrichten.
®lm| e8r Hauptquartier , 13. März.

( Ä 'i westlicher Kriegsschauplatz-
Südlich von Upern wurden vereinzelte Anariffe

der Engländer mühclos abgewiesen . 9 "
.,7, ! ' iur Wiedereinnahme des Dorfes Neuve-
ErÄ ^ "/ ' g^ tzter Angriff stieß nach anfänglichem
Erfolg auf eine starke englische Ueblrleq nbeit und

»« fl » »ich' tot4f «V Äslto
l , ^ ‘de e" m J lefer  Gegend eine rege Tätigkeit mit
Fliegern , von denen vorgestern einer , gestern zwei
heruntergeschossen wurden.

w Berlin , 15 . März . Laut „ Berl . Tagebl/'
nennt die brillsche Admiralitäl vier llkamen von
-̂ chrssen, bte  von „ U 29 " torpediert worden sind:

Hadürnd , Andalusian , Indian City und Aden^
Fndran Criy wurde am Samstqg 8 Uhr früh bei
-- amt Marie angegriffen . Es war ktur in kurzer
Entfernung von der Küste , wo die Menge zusah.

Besatzung rettete sich in Booten . Zwei Pa-
trouck qnschrffe, die im Hafen lagen , fuhren zur
Ber,olgung aus . Das U- Boot aber tauchte und
erschien erst weiter westlich an der Oberfläche
Es war auch schneller als die Patrouillenschisse .̂
In derselben Gegend hat das U- Bool auch den

ongegnssen.

iv Berlm , 15 . März . Nach dem Zusatz zu
emem Reuterteiegramm war der Kapitän des U
29 kein anderer als Kapitänleulnant Weodigen.
der sich als Führer oes U 9 den Engländern
unlieb,am bemerkbar gemacht hat . Am 22 . Sepl.
war es , als U 9 unter seinem kühnen Kom¬
mandanten die englischen Panzerschiffe Aboukir,
Hogue und Cressy in der Nordsee innerhalb 1
Stunde durch drei wohlgezielte Torpedoschüsfe au.
den Asteeresgrund schickte. Dieser Tat , die den
deupchen U- Schrecken in die englischen Häfen trug,
tolgte am 13 . Oktober die Vernichtung des bri-
trschen Kreuzers Hauke , ebenfalls ein Werk der
tapferen Besatzung des U 9.



w London. 13. März. (Nichtamtlich.) Die
Admiralität teilt mit: Der Hilfskreuzer„Bayano"
ist auf einer Erkundungsfahrtuntergegangen.
SchiffStrümmer, die am 11. März aufgefunden
wurden, taffen darauf schließen, daß „Bayano"
torpediert worden ist. 8 Offiziere und 18 Matro¬
sen sind gerettet worden. Die übrige Mannschaft
ist wahrscheinlich umgekommen. Der Dampfer
„Castle-Reogh" aus Belfast berichtet, daß er am
Donnerstag Morgen4 Uhr Schiffstrümmer sichtete,
daß er aber durch ein feindliches Unterseebot, das
ihn 2V Minuten lang verfolgte, verhindert wurde,
eine Untersuchung anzustellen.

w London. 13. März. (Nichtamtlich.) „Times"
melden: Die „Bajano" hatte 200 Mann an Bord,
die. soweit bekannt ist, bis auf 30 Mann um-
gekommen find.

w 13. März. (Nichtamtlich.) Die
Besatzung des Dampfers „Linhope", der am 11.

März aus London in Tyne angekonimen ist, be¬
richtet, daß das Schiff nachts von einem Luft¬
fahrzeug mit einer Bombe beworfen worden sei.
die 20 Jards von dem Dampfer entfernt in die
See fiel.

w Petersburg , 13. März. (Meldung der
Petersburger Telegraphen-Agentur.) Graf Witte
ist gestorben.

w Petersburg, 13. März. (Nichtamtlich.) Wie
die „Nowoje Wremja" mitteilt, hat der Zar einen
Befehl erlassen, das Los der Zivilgefangenenmög¬
lichst zu erleichtern, da sie oft unnötigen Härten
ausgesetzt feien. Der Ministerrat beschloß, einzelne
Fälle besonders zu untersuchen, da den Ministern
massenhaft Bittschriften um Erleichterungen zu¬
gehen.

<u Konstantinopel. 14. März. (Nichtamtlich.)
Das Grobe Hauptquartier teilt mit: Heute hat

ein feindliches Panzerschiff ohne Erfolg in gt|
Zwischenräumen Seddil-Bahr und Krim- ft,
beschossen. Gestern Nacht versuchte der Feind
einer leichten Flotille von neuem, sich dem M,
felde zu nähern, wurde aber durch das &
unserer Batterien zurückgewiesen, wobei eij
feindliche Schiffe beschädigt wurden.

w New Uorl, 13. März. (Nichtamtlich,
düng des Reuterschen Büros.) Nach
Depesche aus Buenos-Aires ist der Dan,
„Churchill" mit der Bemannung und 143 P
gieren des französischen Dampfers „Guadeloi
in Pernambuco angekommen. „Guadeloupe
auf der Höhe von Fernado de Noroha von
„Kronprinz Wilhelm" zum Sinken gebracht woch

ei»

Verantw. Schriftleitung: I . L. Metz , RLdeSH
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Heinrich Marx , Dingen am Rhein.
Grösste Auswahl in

modernen Jackenkleidern,Sportjackenn.Gummimänteln.
Für Kommunion und Konfirmation

weisse , schwarze und farbige Kleider -Stoffe«
Konfirmanden- Anzikgre in allen Preislagen.

Billigste Preise!
m

Uklslhölimniss Derein Mcshmii.
Einladung zur

50. General-Versammlung
am Mittwoch , den 17. IHärz er ., abends 6 Ubr. im Gasthaus

„ZUr POSt,", Rheinstraße.
Tagesordnung:  1 . Berichterstattung,

2. Rechnungsablage,
3. Vorstandswahl,
4. Budget-Beratung,
5. Mitteilungen.

/ Der Vorstand.

Hausdiener,
militärfrei, solider, ehrlicher Charakter, wird bei dauernder Stellung per so¬
fort gesucht. Handwerker bevorzugt.

Ctobr. Sinn , G. m. b. H., Bingen.

Nokslhllß- uni) frrMtoftfinmLaub
(Eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht.)

Sonntag, den 28. März 1915, nachm. 31»Uhr,
i« Schutsaale des Kerr « -Lehrer Jung zu KaubHauptversammlung.

Tagesordnung:
1. Vortrag des Rechenschaftsberichts für 1914.
2. Beschlußfassung über die Gewinn-Verteilung und Entlastung des

Borstandes.
3. Wahl eines Kontrolleurs.
4.  Ersatzwahl für3 ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder(B. Rapp,

Hch. Bubinger, Th. Boos.)
5. Erledigung etwaiger Anträge.
Der IohreSbericht liegt in unserem Geschäftslokal zur Einsicht

Zur Kommunion und Konfirmation
empfehlen wir

Evang. Gesang- und
Kalh.Gesang-u.Gebelbüchei
Grafulafionskarfen, Erbauungsbüchei

Rosenkränze und hl. Bildchen. ]
Fischer & Metz , Büdesheim,

offen.
Kaub a Nh ., im März 1915.

der Jlufslcbtsrat.
Mart Kilp,
I. Vorsitzender.

Lumpen
und alle Arten Metalle kauft zu
höchsten Preisen

Srau Leo Vogel,
Rüdesheim, Oberstraße 30.

Monatsmädchen
gesucht

Näheres in der Exped. ds Bl.
llllllllilllllliilHiHUIIIIlllllllinUIIIINHIiniHUlHHinillilf

Alte Strickwolle,
zerrisseneu. abgrschnittene Strümpfe
u. dergl., das Pfund 40 Pfg., sowie

altes Zinn,
Kupfer «ud Messing wird zu höch¬
sten Preisen Dienstag und Mittwoch
angelauft.

Kahneustraße 3 (im Hof),
Rüdesheim.

Auskünfte
besorgt das Kartell der

Auskunfteien Bürgel.
Bingen,AuSkunftS-

stelle
Schloßberg-

straße 27,

3 dir4-Zimmrkm»hm
mit Zubehör uno Abschluß zum|
Juli zu mieten gesucht,

Angebote mit Preisangabe anÜ
Exped. ds. Bl ,M
Ewige«, deutschen, türkische«

Kleesamen, I
Saatgerlle und Wicken empfiehl!

Julius Kahn I,
_ Mn geu, Salzstraße^

Areundliche

sofort oder später zu vermieten.
Näheres in der Exped. ds. Bfll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllWWW

Norddeutsche frühef
Saatkartoffcli
früh Mosa etc , Norddeutsche
dustrie zur Saat und andere Soll»,
so lange Vorrat reicht, bei

6 . Dill mann,
Geisenheim

HiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniitH


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

